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Behördenbeteiligung Übersicht 
 
Behörde bzw. TÖB / Anregungen, Empfehlungen und Hinweise 
 

Empfehlung der Verwaltung (Abwägungsbeschluss) 

B1. Arbeitsgemeinschaft Naturfreunde: Kein Eingang  
B2. Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz: Kein Eingang 
B3. Bauernverband Enzkreis e. V.: Kein Eingang 

B4. Deutsche Telekom: Kein Eingang  
B5. EnBW Regionalzentrum Nordbaden: Kein Eingang 
B6. Netze BW GmbH, Schreiben vom 14.03.2024 

Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans bestehen Versorgungsanlagen der Netze 
BW GmbH. 

Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte Genehmigungsmanagement Sparte 110-kV-
Netz (NETZ TEPM) 

Seitens des Genehmigungsmanagements Netzentwicklung Projekte bestehen keine 
Bedenken gegen die Änderung des Flächennutzungsplans. 
 
Für die überörtliche Stromversorgung bestehen im Geltungsbereich der FNP-
Änderung keine Trassen für 110-kV-Leitungen der Netze BW. 

Stellungnahme der Netzentwicklung Nord (Nordbaden) Netzplanung Sparte Strom (Mittel- 
und Niederspannung) (NETZ TENN) 

Zum o.g. FNP haben wir grundsätzlich keine Bedenken vorzubringen. 

Sollten Sie zu Planungszwecken und Aktualisierung Ihrer Planunterlagen eine Über-
sicht unserer Netze benötigen, so erhalten Sie diese bei unserer Leitungsauskunft 
online über http://www.netze-bw.de/leitungsauskunft oder über das E-Mailpostfach 
Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de in verschiedenen Dateiformaten. 

Der weitere Ausbau der Leitungsnetze richtet sich nach den zukünftigen energie-
technischen Anforderungen. Bei der Bauflächenentwicklung wird je nach Bedarf das 

 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siegmund, Antonia
Schreibmaschine
Anlage 1zu Sivola189/2024
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vorhandene Netz erweitert. Bitte beteiligen Sie uns dazu auf Ebene der Bebauungs-
planung erneut. 

Wir bitten darum, unsere Stellungnahme im weiteren Verfahren zu berücksichtigen und uns 
über das Abwägungsergebnis zu informieren, nach Abschluss des Verfahrens das Inkrafttre-
ten des Flächennutzungsplans mitzuteilen und uns eine endgültige Fassung des Flächennut-
zungsplans in digitaler Form an unsere E-Mail-Sammelpostfachadresse bauleitpla-
nung@netze-bw.de zuzusenden. Hierzu geben Sie bitte jeweils die o.g. Vorgangs-Nr. an. 

Abschließend bitten wir, uns am weiteren Verfahren und an nachgelagerten Bebauungsplan-
verfahren zu beteiligen. 

 
 
 
Berücksichtigung 
Die Netze BW werden am weiteren Verfahren beteiligt. Das 
Inkrafttreten des Flächennutzungsplans wird mitgeteilt. 
Eine endgültige Fassung der wirksamen 8. Flächennut-
zungsplanänderung Wohnbaufläche Pferchäcker kann zu 
gegebener Zeit auf der Seite der Stadt Mühlacker einge-
sehen werden. 

B7. Handelsverband Württemberg e. V.: Kein Eingang 
B8. Handwerkskammer: Kein Eingang 
B9. Industrie- und Handelskammer NSW: Kein Eingang  
B10. Feuerwache Mühlacker: Kein Eingang 
B11. Regierungspräsidium Stuttgart Landesamt für Denkmalpflege Ref. 8 vom 
13.03.2024 
Seitens der archäologischen Denkmalpflege bestehen keine Bedenken gegen die geplanten 
Maßnahmen.  
Wir bitten jedoch, folgenden Hinweis auf die Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG in die 
Planungsunterlagen mit aufzunehmen.  
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder 
der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramik-
reste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdver-
färbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveränder-
tem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hin-
gewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest 
mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schrift-
lich in Kenntnis gesetzt werden.  
Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen nach aktueller Sachstandslage keine 
Bedenken. 

Keine Berücksichtigung auf der Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung 
Nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung. Der Flä-
chennutzungsplan an sich begründet noch keine Durch-
führung von Erdarbeiten. 
Ein entsprechender Hinweis kann im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung aufgenommen werden. 

B12. Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Baden-Württemberg, Schreiben vom 19.03.2024 
 

Keine Berücksichtigung auf der Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung 
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B Stellungnahme  
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Pla-
nungsvorhaben. 
 
Geotechnik  
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter https://maps.lgrb-bw.de/ ab-
gerufen werden.  
 
Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen 
(z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund nä-
her bekannt sind. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventueller Massen-
bewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann unter https://geogefahren.lgrb-bw.de/ abge-
rufen werden. 
 
Boden  
Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der Bodenfunktionen nach § 
2 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) können unter https://maps.lgrb-bw.de/ in 
Form der BK50 abgerufen werden.  
 
Generell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Abs. 1 Landes-Bodenschutz- und Alt-
lastengesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden zu ach-
ten. Dies beinhaltet u. a. die bevorzugte Inanspruchnahme von weniger wertvollen Böden. 
Ergänzend dazu sollten Moore und Anmoore (u. a. als klimarelevante Kohlenstoffspeicher) 
sowie andere Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
(vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung – Archivfunktion, https://lgrbwissen.lgrb-bw.de) bei 
Planvorhaben aufgrund ihrer besonderen Schutzwürdigkeit möglichst nicht in Anspruch ge-
nommen werden.  
 
Bodenkundliche Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen, wie z. 
B. Bebauungspläne, beurteilt, wenn Informationen zu Art und Umfang der Eingriffe vorliegen. 
 
Mineralische Rohstoffe  
Gegen das Vorhaben bestehen von rohstoffgeologischer Seite keine Einwendungen. 
 
 

Nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung. Der Flä-
chennutzungsplan an sich begründet noch keine Durch-
führung von Erdarbeiten. 
Entsprechende Hinweise können im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung aufgenommen werden. 
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Grundwasser  
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange von Seiten der Landeshydrogeologie und –geothermie (Referat 94) keine fachtech-
nische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder hydrogeologi-
scher Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros.  
 
Sofern vorhanden, wird auf frühere Stellungnahmen des LGRB zu Planflächen verwiesen.  
 
Auf die Lage des Planvorhabens in Schutzzone IIIB des festgesetzten Wasserschutzgebie-
tes „WSG TB BRÜHL- / PFAHLWIESEN, Gemeinde Illingen“ (LUBW Nr.: 236113, RVO vom 
15.11.2021) wird hingewiesen.  
  
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB zu hydrogeologischen Themen 
statt. 
 
Bergbau  
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.  
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist 
das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. Stol-
len, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
 
Geotopschutz  
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tan-
giert. 
 
Allgemeine Hinweise  
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (https://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.  
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Ad-
resse https://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Ka-
taster) abgerufen werden kann. 
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B13. Landesnaturschutzverband Ba-Wü vom 05.04.2024 
 
Generell sehen wir die von Ihnen vorgebrachte Notwendigkeit von weiteren Baugebieten in 
Mühlacker sehr kritisch, da zu viel wertvolle Fläche verbraucht wird und noch einige nicht be-
baute Wohnbaugrundstücke in Lienzingen vorhanden sind. Zudem befindet sich der Bebau-
ungsplan Pferchäcker in Aufstellung, den wir in unserer Stellungnahme v. 28.10.2019 zwar 
nicht grundsätzlich, aber dessen Bauweise ablehnen. Jetzt bereits einen weiteren Bauab-
schnitt in den Flächennutzungsplan aufzunehmen, lehnen wir ab.   
 
Wir vertreten die Auffassung, dass die Wohnraumbeschaffung effektiver dadurch erreicht 
werden könnte, wenn die zur Verfügung stehende Fläche kompakter, nämlich nicht nur mit 
freistehenden Einfamilienhäusern, sondern auch mit Reihen-, Doppel- und Mehrfamilienhäu-
sern bebaut werden würde. So würden insgesamt mehr Interessenten/ Familien zum Zuge 
kommen. Es werden – und davon sind wir überzeugt – auch Menschen, junge wie ältere, be-
reit sein, in Mehrfamilienhäusern zu wohnen. Auf diese Weise könnte der hohe Flächenver-
brauch, die Versiegelung pro Wohneinheit sowie der Verlust an wertvollem Ackerboden re-
duziert werden. Der weitere Bauabschnitt mit einer Größe von 1,1 Hektar wäre hinfällig. Dies 
wäre auch eher im Sinne des § 1a (1) BauGB, wonach mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umzugehen ist. 
 
Da nicht absehbar ist, wann die nächste Aktualisierung des inzwischen 20 Jahre alten Regi-
onalplanes kommt, halten wir es für zwingend erforderlich, dass die Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes die aktuell drängendsten Probleme bei der Flächennutzung vorrangig 
mit bedenkt: die Klima- und die Biodiversitätskrise sowie den Flächenverbrauch an sich.  
 
Die neue Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag zusammengefasst die folgenden 
umweltrelevanten Ziele benannt:   

 Klimaneutralität bis 2040, Kohleausstieg bis 2030, die Solardachpflicht für Wohnge-
bäude und die Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergie und für Photo-
voltaik  

 auf zwei Prozent der Landesfläche, „Netto-Null“ beim Flächenverbrauch bis 2035,  
 Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetz als kooperativer Ansatz mit Natur-

schutz und Landwirtschaft und  
 Ausweisung eines Anteils von 10 Prozent Prozessschutzflächen im Staatswald 

 
Aus fachlicher Sicht möchten wir außerdem hervorheben, dass natürliche Gegebenheiten 
wie Kaltluftentstehung und -abfluss, nutzbare Grundwasservorkommen (das Gebiet liegt in 

 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Die Verwaltung hat den Sachverhalt geprüft. Beim vorlie-
genden Gebiet wird empfohlen eine dichtere Bauweise 
durch Doppelhäuser zu erzielen. Insbesondere von Nor-
den her erschlossene Doppelhausgrundstücke fügen sich 
in die städtebaulichen Strukturen ein. Dementsprechend 
sieht der Bebauungsplan in Teilbereichen auch Doppel-
häuser vor. Verdichtete Bauweise in Form von Mehrfamili-
enhäusern fügen sich in die bestehenden Gebietsstruktu-
ren nicht ein. 
 
 
 
 

Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise Berücksichtigung  
Gemäß der Rechtsverordnung des Landratsamtes Enz-
kreis zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der 
Wassergewinnungsanlagen Tiefbrunnen I „Brühlwiesen“ 
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der Wasserschutzgebietszone IIIb), natürliche Retentionsflächen oder bodengebundene Le-
bensraumfaktoren wie trocken/flachgründig oder feucht, Gewässer als Standort für die natür-
liche Vegetation/Biodiversität nicht an anderer Stelle ausgleichbar sind. Sie müssen daher 
ebenso wie die bedeutsamen Flächen für die Trinkwassergewinnung oder Vorranggebiete 
für die landwirtschaftliche Nutzung an Ort und Stelle erhalten werden. Eine Bebauung führt 
zur unwiederbringlichen Zerstörung und sollte im Rahmen dieser FNP-Fortschreibung grund-
sätzlich nicht mehr zugelassen werden!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flächenverbrauch ist ein schleichendes Phänomen. Bürger und selbst politische Entschei-
dungsträger nehmen es kaum wahr. Daher mangelt es weithin am notwendigen Problembe-
wusstsein. Die hinzukommende Flächeninanspruchnahme wird weiter bagatellisiert, da sie 
sich im Verhältnis zur unbebauten Gesamtfläche der Gemeinde immer leicht als unerheblich 
darstellen lässt. Wie dem Umweltbericht zur Planänderung zu entnehmen ist, wird diesem 
Aspekt leider weiterhin nicht die gewünschte Aufmerksamkeit gewidmet.  
Die Eindämmung des Flächenverbrauchs sollte durch eine stärkere Berücksichtigung des 
Prinzips „Innen vor Außen“ in der Bauleitplanung erreicht werden. Gemeint ist damit die vor-
rangige Entwicklung von Brachflächen, Baulücken, Verdichtungspotential im Bestand (auch 
in die Höhe) oder Leerständen innerhalb der Gemeinden, statt Nutzung von unbebauten Flä-
chen im Außenbereich. Deshalb müssen bei Aufstellung oder Änderung von Flächennut-
zungs- und Bebauungsplänen solche Maßnahmen vorrangig geprüft und umgesetzt werden. 
Dass dies keine utopische Vorstellung ist, können Sie dem PZ-Artikel vom 30.11.2021 in der 
Anlage entnehmen. Dort wird der damalige Verbandsdirektor des Regionalverbandes 

und IV „Pfahlwiesen“ der Gemeinde Illingen sind in der 
Schutzzone IIIB die Ausweisung von Baugebieten zuläs-
sig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasserbe-
schaffenheit nicht zu besorgen ist. Und wenn auf die Best-
immungen dieser Rechtsverordnung in den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans hingewiesen wird und soweit 
Belange der Grundwasserneubildung der geplanten Be-
bauung nicht entgegenstehen. 
In der nachfolgenden Ebene des Bebauungsplans kann 
unter den Hinweisen folgender Hinweis aufgenommen 
werden:  
Das Bebauungsplangebiet liegt in der Schutzzone III B 
des Wasserschutzgebietes Tiefbrunnen I „Brühlwiesen“ 
und IV „Pfahlwiesen“. Auf die Vorgaben der Rechtsverord-
nung des Landratsamtes Enzkreises zum Schutz des 
Grundwassers im Einzugsgebietes der Wassergewin-
nungsanlagen Tiefbrunnen I „Brühlwiesen“ und IV „Pfahl-
wiesen“ der Gemeinde Illingen wird verwiesen. Gemäß 
dieser Rechtsverordnung sind u.a. das Errichten und 
Grundwasserwärmepumpen und Anlagen zur Gewinnung 
von Erdwärme verboten. Zugelassen können solche Anla-
gen nur nach einer Einzelfallprüfung. 
Das Gebiet ist Größtenteils aus dem Flächennutzungs-
plans entwickelt. Die Aktivierung von Innenentwicklungs-
potenzialen wird in Lienzingen seit Jahrzehnten durch den 
Einsatz von Sanierungsmitteln (Sanierungsgebiet von 
2006-2022; keine verfügbaren Baulücken sowie seit April 
2024 Erneuerungsgebiet „Ortskern II Lienzingen“) umge-
setzt. Als Mittelzentrum muss die Stadt Mühlacker, um ih-
rer zentralörtlichen Funktion gerecht zu werden, neben 
dichtem und flächensparsamem Wohnungsbau in der 
Kernstadt, wie im Baugebiet „Ziegelei“, auch in den länd-
lich geprägten Stadtteilen Wohnbauland bereitstellen. Seit 
dem Jahr 2000 hat die Einwohnerzahl von Lienzingen um 
rund 300 Einwohner abgenommen. Für den Ort Lienzin-
gen, der bislang noch über eine funktionierende eigene 
soziale Infrastruktur (Kindergarten, Schule, etc.) verfügt 
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Nordschwarzwald, Matthias Proske zum Ergebnis der durchgeführten Prognos Wohnraum-
studie, die den Wohnraumbedarf bis zum Jahr 2035 mit 22.500 Einheiten beziffert, mit den 
Worten zitiert: „Würden wir alle Optionen innerorts ausschöpfen, wären die 22.500 Wohnun-
gen sogar möglich, ohne neue Flächen zu verbrauchen.“ Wir fordern hier von Ihnen ein deut-
lich ambitionierteres Vorgehen zur notwendigen Eindämmung des Flächenverbrauchs. 
Hierzu gehören z.B. aufklärende Gespräche mit den Besitzern und letztendlich auch eine 
Bauverpflichtung von bebaubaren Flächen innerhalb von 5 Jahren. Dies halten wir in der 
heutigen Zeit für dringend geboten und auch für politisch vertretbar.   
 
Im Jahr 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag hat die Landesregierung Baden-Württemberg 
festgeschrieben, den Flächenverbrauch kurzfristig auf 2,5 Hektar pro Tag und bis 2035 auf 
Netto-Null zu reduzieren. In Summe ergibt sich für das Land ab 2024 dann noch ein Flä-
chenverbrauch bis 2035 von max. 8000 Hektar. Rechnet man alle neuen Baugebiete der 
Stadt Mühlacker zusammen, läge der geplante Flächenverbrauch bereits deutlich über dem 
von der Landesregierung für die Kommunen vorgegebenen Flächenverbrauch. 
 
Wir fordern daher, dass in dieser FNP-Fortschreibung ein Weg zur Netto-Null im Jahr 
2035 deutlich erkennbar wird. 
 
Hier stellt sich für uns auch die Frage nach der erforderlichen Suffizienz sowie dem zukünftig 
gerechten und nachhaltigen Maß. Und ob die hier vorgenommene Berechnung des zukünfti-
gen Flächenbedarfs in der bisher „üblichen Art und Weise“ noch zeitgemäß sein kann. So 
erscheint uns eine kurz- bis mittelfristige Anpassung des Faktors für den „Belegungsdichte-
rückgang“ auch in Anbetracht der sich abzeichnenden Energiekrise nicht unwahrscheinlich.  
Aus unserer Sicht macht es sowieso mittel- und langfristig wenig Sinn, energieeffiziente 
Häuser zu bauen, wenn die Nettowohnfläche pro Kopf wie bisher immer größer wird. So wird 
der Einspareffekt durch die Dämmung durch immer größer werdende Wohnräume aufge-
zehrt. Und obwohl es in Deutschland mit durchschnittlich 47 m³ Wohnfläche pro Einwohner 
genug Wohnraum geben sollte, herrscht aus sozialer Sicht an vielen Stellen Wohnraumman-
gel. Wodurch insgesamt die Interessenskonflikte und der Druck auf die verbleibenden, bis-
her unbebauten Flächen weiterwachsen. Daraus leiten wir ab, dass hier zukünftig dringend 
ein Paradigmenwechsel von Nöten ist: das Recht auf Wohnen eines jeden Einzelnen kann 
nicht mit dem Recht nach möglichst viel Wohnfläche mit viel Grün gleichgesetzt werden. Wir 
möchten hierzu auch auf den PZ-Bericht vom 16.07.2022 verweisen, indem Bundesbaumi-
nisterin Klara Geywitz anlässlich ihres Besuchs zum Jubiläum der SHK-Innung im Congress 
Centrum Pforzheim genau diese Diskussion angeregt hat. Wir sind daher der Ansicht, dass 

und in dem es ein vielfältiges Vereinsleben gibt, ist es von 
immenser Bedeutung, dass die Bevölkerungszahlen nicht 
weiter sinken. Vielmehr muss diesem Trend, nachdem Li-
enzingen bei der Baulandentwicklung über zwei Jahr-
zehnte unberücksichtigt blieb, entgegengewirkt werden. 
Der stetig weiter steigende Wohnraumbedarf pro Kopf und 
die weiterhin starke Nachfrage nach Einfamilienhaus-
grundstücken erfordert die Entwicklung des Plangebietes. 
Des Weiteren wird auf die Ausführungen in der Begrün-
dung des Bebauungspanentwurfs im Kapitel 1 Vorbemer-
kungen / Ziele der Planung (hier insbesondere auf das 
Unterkapitel Bodenschutzklausel vs. städtebauliche Be-
darfserklärung) verwiesen.  
 
 
Keine Berücksichtigung 
Der Anregung das Gebiet zu verkleinern wird nicht ge-
folgt. 
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zukünftig keine freistehenden Einfamilienhäuser in den nachgeordneten Bebauungsplänen 
zulässig sein dürfen!   
 
All diese Aussagen der übergeordneten Pläne und Konzepte müssen bei der Bauleit-
planung beachtet werden.  
   
Allgemeine Anmerkung zur Ausweisung von Baugebieten im Flächennutzungsplan  
Die Realisierung von Bebauung hat den Ausgleich für die Eingriffe zur Folge. Im Falle von 
Beanspruchung Landschaftsbestandteilen, hier wertvolle Ackerflächen, ist ein gleichartiger 
Ausgleich zwingend vorgeschrieben. Den Flächenbedarf für diesen Ausgleich erst zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Bebauungsplans festzulegen /zu bestimmen halten wir für nicht 
richtig. Dieser Flächenbedarf kann erheblich sein und muss zum Zeitpunkt der Flächennut-
zungsplanung genauso festgelegt werden, wie die Flächen der eigentlichen Bebauung.   
 
Klimawandel und Klimafolgenanpassung  
Die Begründung zum FNP enthält keine Maßnahmenvorschläge zur Klimafolgenanpassung 
bezüglich Starkregenereignissen, Hitze, Trockenheit usw. Die erarbeiteten Ergebnisse des 
Prozesses im Rahmen des LoKlim Projektes gehen unverständlicherweise nicht in den Flä-
chennutzungsplan ein!  
 
Im Anbetracht des Klimawandels mit seinen negativen Folgen fordern wir bereits in der Flä-
chennutzungsplanung für alle geplanten Baugebiete, dass in den späteren Bebauungsplä-
nen  
 zum Nachweis der Klimaneutralität eine CO2 - Bilanz erstellt wird, in der alle Treib-

hausgasemissionen, die durch die Bebauungen entstehen, aufgelistet werden und der 
derzeitigen Nutzung gegenübergestellt werden,  

 die Verwendung fossiler Energieträger zur Wärmeerzeugung bereits im Flächennut-
zungsplan nicht mehr zugelassen wird,  

 alles anfallende Niederschlagswasser vollständig in den geplanten Gebieten zurückge-
halten und schadlos versickert wird. Der verpflichtende Bau von Zisternen für die 
Brauchwassernutzung und zur Bewässerung der Grünflächen sowie eine Dachbegrü-
nung mit einer Substratmächtigkeit von mindestens 15 cm halten wir im Hinblick auf die 
zunehmende Trockenheit in der Vegetationsperiode für zwingend erforderlich und  

 eine Durchgrünung des Gebietes realisiert wird, die auch zwingend die Fassadenbe-
grünung vorsieht, um schädliche Hitzeauswirkungen und weitere negative Effekte 
durch die Bebauung zu minimieren. 

 

 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Erweiterungsfläche im FNP mit 1,1 ha wurde im paral-
lellaufenden Bebauungsplanverfahren bereits abgearbeitet 
und ist Bestandteil der sogenannten „großen Variante“. 
Das Thema Artenschutz wurde im Bebauungsplan für die 
große Variante bearbeitet und die erforderlichen CEF-
Maßnahmen für Zaun- und Mauereidechse wurden in den 
Jahren 2022 und 2023 bereits umgesetzt. 
Teilweise Berücksichtigung 
Aussagen zum Klimawandel sind nicht Bestandteil der Be-
gründung zum Flächennutzungsplan. 
Der Umweltbericht mit Grünordnungsplan zum parallellau-
fenden Bebauungsplanverfahren nimmt eine Betrachtung 
der Schutzgüter vor und zeigt Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahme auf sowie eine Eingriffs- / Ausgleichsbi-
lanzierung nach der Ökokontoverordnung (ÖKVO) Baden-
Württemberg. Daraus resultierende Kompensationsmaß-
nahmen werden umgesetzt und somit planungsrechtlich 
gesichert. 
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Wir erwarten, dass bei der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Klimaschutz und die  
Klimaanpassung gegenüber den bisherigen Planungen deutlich erkennbar sind. Nach den  
Starkregenereignissen und Überschwemmungen im vergangenen Sommer darf es kein  
„Business as usual“ geben. Es genügt nicht mehr, nur das Kleinklima zu thematisieren. Die  
für den Enzkreis formulierte Strategie zur Klimawandelanpassung (Projekt LoKlim) und die  
daraus abgeleiteten Maßnahmen sind zwingend als Mindestanforderung zu berücksichti- 
gen. 
 
Anlage: 2: PZ-Artikel vom 30.11.2021 und vom 16.07.2022; sind ganz unten eingefügt 
 
 
B14. Landratsamt Enzkreis Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungsschutz:  
 
Naturschutz, Schreiben vom 04.04.2024 
die 8. Änderung „Wohnbaufläche Pferchäcker“ im FNP 2025 der VG Mühlacker-Ötisheim sieht 
die Erweiterung des nordöstlich von Lienzingen gelegenen Wohngebietes „Pferchäcker“ nach 
Norden um 1,1 ha vor.     
    
Das Bebauungsplanverfahren wurde im Verfahren nach § 13b BauGB eingeleitet. § 13b lässt 
eine einfache Anpassung des FNP ohne eigenständiges Verfahren zu. Aufgrund des Urteils 
vom Bundesverwaltungsgerichts ist § 13 b BauGB nicht mehr anwendbar. Aufgrund dessen 
wird neben dem Bebauungsplanverfahren ein eigenständiges Änderungsverfahren für den 
FNP erforderlich.   
 
Die Erweiterungsfläche im FNP mit 1,1 ha wurde im parallellaufenden Bebauungsplanverfah-
ren bereits abgearbeitet und ist Bestandteil der sogenannten „großen Variante“. Das Thema 
Artenschutz wurde im Bebauungsplan für die große Variante bearbeitet und die erforderlichen 
CEF-Maßnahmen für Zaun- und Mauereidechse wurden 2022 umgesetzt.   
 
Mit der Umstellung ins Regelverfahren wird die Erstellung eines Umweltberichts mit Grünord-
nungsplan erforderlich. Der Umweltbericht mit Grünordnungsplan hat eine Betrachtung der 
Schutzgüter vorzunehmen; Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme aufzuzeigen und eine 
Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung nach der ÖKVO zu erstellen. Daraus resultierende Kom-
pensationsmaßnahmen sind umzusetzen und planungsrechtlich zu sichern.  
 
Die Ergebnisse bleiben gegenwärtig noch abzuwarten. 
 

 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Der Umweltbericht zum parallellaufenden Bebauungsplan-
verfahren nimmt eine Betrachtung der Schutzgüter vor und 
zeigt Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme auf so-
wie eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung nach der 
ÖKVO. 
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B15. Landratsamt Enzkreis Amt für Landwirtschaft vom 04.04.2024 
im Stadtteil Lienzingen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung 
von Wohnbaufläche geschaffen werden. Hierfür soll der Flächennutzungsplan angepasst 
werden. Im Parallelverfahren wird der Bebauungsplan erstellt.  
Der Geltungsbereich mit einer Größe von ca. 1,1 ha liegt im Nordosten von Lienzingen und 
grenzt als Erweiterung an eine bestehende im Flächennutzungsplan kartierte Wohnbauflä-
che an. Die hier vorliegende Änderung entspricht somit dem 2. Bauabschnitt des Wohnge-
biets. Im Regionalplan ist ebenfalls fast nur der erste Bauabschnitt, welcher schon im Flä-
chennutzungsplan hinterlegt ist, als geplante Siedlungsfläche vorgesehen. Die in dieser 8. 
Änderung betroffene geplante Wohnbaufläche ist im Regionalplan als Vorbehaltsgebiet für 
die Landwirtschaft dargestellt. Vorbehaltsgebiete sollen der landwirtschaftlichen Nutzung 
grundsätzlich vorbehalten bleiben. Auch die Flurbilanz zeigt durch Einstufung des Gebietes 
in die Vorrangflur die hohe Bedeutung dieser Flächen für die Agrarstruktur. Vorrangfluren 
sind aufgrund ihrer Standortvoraussetzungen für die ökonomische Flächenbewirtschaftung 
besonders vorteilhaft, weshalb Fremdnutzungen zwingend ausgeschlossen werden müssen.  
 
Aus den genannten Gründen bestehen agrarstrukturelle Bedenken gegen den Änderungs-
entwurf des Flächennutzungsplans. 
 
 

 
Keine Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Abwägung wird der Sicherung der Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung Vorrang gegeben (siehe auch 
Begründung zum Bebauungsplan „Pferchäcker“ Seite 47). 
Dem Ziel an vorhandene Gebiete anzuschließen wird nach-
gekommen. 
 

B16. Landratsamt Enzkreis Umweltamt, Schreiben vom 04.04.2024 
der wirksame Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker – Ötisheim 
stellte im Bereich des Vorentwurfs zum Bebauungsplan „Pferchäcker“ eine geplante Wohn-
baufläche dar. Das Bebauungsplanverfahren wurde nach § 13b BauGB eingeleitet, auf eine 
frühzeitige Beteiligung wurde nicht verzichtet. Der Flächennutzungsplan sollte demnach wie 
in den §§ 13 und 13a BauGB angepasst werden. Nun darf § 13b BauGB (Urteil BVerwG vom 
18.07.2023) nicht mehr angewendet werden, begonnene Verfahren müssen auf das Regel-
verfahren umgestellt werden. Da sich in der Fortentwicklung des Bebauungsplanverfahrens 
der Geltungsbereich um mehr als eine Bautiefe vergrößert hat, wird vorliegende Änderung 
des Flächennutzungsplans erforderlich.  
 
Der geplante Geltungsbereich der 8. Änderung des Flächennutzungsplans „Pferchäcker“ mit 
einer Größe von ca. 1,1 ha liegt nördlich von Lienzingen am Gebietsrand und umfasst einen 
beidseitig bebauten Straßenzug.  
 
Fachthemenbezogen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 
Keine Anregung 
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Abwasser / Gewässer:  
Gegen die geplante FNP-Änderung "Pferchäcker" in Mühlacker-Lienzingen bestehen aus 
Sicht des FB Oberirdische Gewässer / Kommunale Abwasserreinigung keine grundsätzlichen 
Einwände.  
 
Grundwasserschutz, Bodenschutz und Altlasten:  
Aus der Sicht des Grundwasser- und Bodenschutzes bestehen hinsichtlich der 8. Änderung 
FNP "Pferchäcker" keine grundsätzlichen Einwendungen.  
 
Folgende Hinweise sind bei der späteren Bauleitplanung zu berücksichtigen:  

 Das Plangebiet "Pferchäcker" liegt im Wasserschutzgebiet TB Brühl und Pfahlwiesen 
der Gemeinde Illingen in der Zone IIIB. Erdwärmesonden sind im Wasserschutzgebiet 
Zone IIIB nicht möglich bzw. sehr eingeschränkt (Bohrtiefenbegrenzung; ausschließ-
lich Wärmeträgermedium Wasser) möglich, da diese in den für die Trinkwassergewin-
nung genutzten Aquifer reichen würden, was nach dem Leitfaden zur Nutzung von 
Erdwärme mit Erdwärmesonden, grundsätzlich nicht erlaubt ist.  

 Altlastflächen bzw. schädliche Bodenveränderungen gemäß BBodSchG sind im Plan-
bereich nicht bekannt. Dem Fachbereich Grundwasser- und Bodenschutz liegen aktu-
ell keine Hinweise über schädliche Bodenveränderungen dort vor.  

 
Immissionsschutz:  
Aus den vorliegenden Fachbeiträgen zu Schall und Verkehr des MODUS CONSULT durch 
die  
Dr. Frank Gericke GmbH vom August 2020 ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen  
hinsichtlich Lärm.  
 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
 

 
 
Keine Anregung 
 
 
 
Keine Berücksichtigung im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung. 
Die Hinweise können im Rahmen des parallel laufenden 
Bebauungsplanverfahrens aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 

B17. Landratsamt Enzkreis Gesundheitsamt, Schreiben 04.04.2024 
hinsichtlich des „Schutzgutes Trinkwasser“ bestehen seitens des Gesundheitsamtes gegen 
das Vorhaben aus hygienischen und gesundheitlichen Gesichtspunkten keine Einwände. 
 
Thema Umwelt: 
 

 
Keine Anregung 
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Es sollte geprüft werden, ob durch die geplante Erweiterung das Mikroklima der umliegen-
den bebauten Flächen nachteilig für den Menschen beeinflusst werden könnten. So könnten 
Belüftungsschneisen unterbrochen oder verändert werden. Beim zukünftigen Bebauungs-
plan sollten solche möglichen Einflüsse berücksichtigt werden. 
 

 
Berücksichtigung 
Im Umweltbericht zum Bebauungsplan „Pferchäcker“ wird 
das Schutzgut Klima betrachtet. 
 

B17.2 Landratsamt Enzkreis – Amt für nachhaltige Mobilität, Schreiben vom 
04.04.2024 
Gegen o.g. Flächennutzungsplan bestehen aus straßenbaulicher Sicht keine grundlegenden  
Bedenken und Einwendungen.  
  
 
Es wird jedoch bereits jetzt auf folgende Punkte hingewiesen:  
Laut 2.4 der Begründung erfolgt die Erschließung des Plangebietes über die Raithstraße so-
wie im Norden über die Zaiserweiher Straße (L 1134, außerhalb der Ortsdurchfahrt). Mittel-
fristig soll das Plangebiet im Rahmen einer Landesstraßenbaumaßnahme eine leistungsfä-
hige Nordanbindung erhalten. Diese ist entsprechend den Vorgaben der RAL (Richtlinie für 
die Anlage von Landstraße, 2012) auszulegen und mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe 
als Straßenbaulastträger abzustimmen. Die freizuhaltenden Sichtfelder sind zu gewährleis-
ten.  
 
Die Stellungnahme des Amtes für Nachhaltige Mobilität geht nachrichtlich an das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 4. Aus Sicht der weiteren am Verfahren beteiligten 
Fachbehörden bestehen weder Einwendungen noch Bedenken.   
 

 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung. 
Die Hinweise können im Rahmen des parallel laufenden 
Bebauungsplanverfahrens aufgenommen werden. 
 
 
 

B18. Naturschutzbund Deutschland (NABU): Kein Eingang 
B19. Naturschutzzentrum (BUND),  
 
E-Mail vom 04.04.2024 
[…] anbei die Stellungnahme zum geplanten Gebiet Pferchäcker, die wir gemeinsam mit der 
Ortsgruppe Mühlacker im Namen des BUND-Landesverbandes abgeben. Der Flächenver-
lust steht gegen die Flächenziele von Bund und Land und verschlechtert die Potenziale für 
die Landwirtschaft vor Ort. Es wird außerdem in die Funktionsfähigkeit des Bodens eingegrif-
fen und die hydrogeologische Situation vor Ort verschlechtert. Eine fundierte Aussage zum 
naturschutzfachlichen Schaden ist erst nach der Erstellung des Umweltberichts möglich. Ge-
rade mit Blick auf die ökologisch hochwertigen Bereiche im westlichen Planungsgebiet muss 
von einem größeren Risiko ausgegangen werden. (Link)  

 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht zum parallellaufenden Bebauungsplan-
verfahren wird im Rahmen der Entwurfsauslegung veröf-
fentlicht. 
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Städtebauliches Entwicklungsziel muss sein, dass alle innerörtlichen Potenziale ausge-
schöpft werden, bevor (kleinteilig und im Sinne der Netto-Null) in unversiegelte Bereiche ein-
gegriffen wird. 
 
Schreiben vom 04.04.2024 
[…] 
gerne beteiligen wir uns im Verfahren Pferchäcker im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) Bau GB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB. Als BUND Regionalverband Nordschwarzwald 
geben wir gemeinsam mit der Ortsgruppe Mühlacker für den BUND Landesverband Baden-
Württemberg e.V. folgende Stellungnahme ab.  
Der Aufstellungsbeschluss erfolgte mit der Sitzungsvorlage 099/2019 am 24.06.2019 mit 
dem Ziel der Entwicklung eines Neubaugebietes. Am 29.09.2020 (Sivola 064/2020) Be-
schluss der Gebietsvergrößerung durch den Gemeinderat. Bei dem Gebiet handelt es sich 
um landwirtschaftlich genutzte Fläche. Bei der 8. Änderung des FNP geht es um diese Ver-
größerungsfläche, die im FNP bisher nicht als Baugebiet enthalten ist. Die Änderung des 
FNP erfolgt im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan „Pferchäcker“, Gemarkung Lien-
zingen. Dieses Verfahren ist notwendig, weil § 13 b, nach welchem das Bebauungsplanver-
fahren eingeleitet worden war, als Grundlage der Planung nicht mehr zulässig ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Aufgabe der Flächennutzungsplanung ist die Darstellung 
der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwick-
lung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinde dar. Hierzu wird in 
der Begründung der Bedarf an Wohnbauflächen erläutert 
und nachvollziehbar dargelegt. 
 
Keine Anregung 
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Hier soll zur geplanten Erweiterung des Gebietes Stellung bezogen werden (aber auch der 
gesamte Bebauungsplan schon anvisiert werden), eine abschließende Stellungnahme er-
folgt sobald die entsprechenden Unterlagen, besonders der Umweltbericht, vorliegen.  
 
Nach unserer Einschätzung widerspricht das Baugebiet als solches und damit besonders die 
Erweiterung dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Mit der Planung, das Gebiet 
mit Einfamilienhäusern (oder auch Doppelhäusern) zu bebauen, wird grundsätzlich nicht 
dem Prinzip flächensparenden Bauens und damit den grundsätzlichen Flächenzielen von 
Bund und Ländern entsprochen. Dem Wunsch der Menschen nach einem Einfamilienhaus 
und Vermögensbildung kann in der Zeit knapper Ressourcen nicht entgegengekommen wer-
den.  Ebenso kann als Grund für den geplanten Flächenverbrauch, dass Lienzingen in die-
ser Beziehung in den letzten Jahren zu kurz gekommen sei, nicht herhalten.  
 
Lt. BNatSchG § 13 sollen „erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft …vom 
Verursacher vorrangig (zu vermeiden“) vermieden werden.  
 
So sagt auch der LEP (Landschaftsentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (weite entwi-
ckelt, aktualisiert 2023), dass natürliche Lebensgrundlagen dauerhaft zu sichern sind 1.9 
(Grundsatz – G -). Und weiter: „Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Tier- 
und Pflanzenwelt sind zu bewahren und die Landschaft in ihrer Vielfalt und Eigenart zu 
schützen und weiter zu entwickeln. Dazu sind die Nutzung von Freiräumen für Siedlungen, 
Verkehrswege und Infrastruktureinrichtungen durch Konzentration, Bündelung, Ausbau vor 
Neubau sowie Wiedernutzungen Brachflächen auf das für die weitere Entwicklung notwen-
dige Maß zu begrenzen. Zur langfristigen Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten ist an-
zustreben, die Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke deutlich zurückzuführen.“  
 
3.1.9 (Ziel – Z - ): Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu 
sind Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, …“ „Die Inanspruchnahme 
von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf 
das Unvermeidbare zu beschränken.“ (s. auch Ziele, Leitbilder und Grundsätze des Regio-
nalplan 2015 Nordschwarzwald).  
 
Entsprechend sagt § 1 a Abs. 2 BauGB, die sogen. Bodenschutzklausel: „Mit Grund und Bo-
den soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zu-

Keine Anregung 
 
 
 
Keine Berücksichtigung im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung. 
Die Flächennutzungsplanung stellt die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der 
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der 
Gemeinde dar. Die Thematik wurde im Rahmen des paral-
lel laufenden Bebauungsplanverfahrens geprüft. 
Bei dem vorliegenden Gebiet kann durch Doppelhäuser 
eine dichtere Bauweise erzielt werden. Insbesondere von 
Norden her erschlossene Doppelhausgrundstücke fügen 
sich in die städtebaulichen Strukturen ein. Dementspre-
chend sieht der Bebauungsplan in Teilbereichen auch Dop-
pelhäuser vor.  
Verdichtete Bauweise in Form von Mehrfamilienhäusern fü-
gen sich in die bestehenden Gebietsstrukturen  
nicht ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die geplante Erweiterung dockt an die genehmigte Flä-
chennutzungsplanung an. 
 
 
 
Keine Anregung 
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sätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Ent-
wicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachver-
dichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelun-
gen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwe-
cke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang genutzt werden ...“ „Die Notwen-
digkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet 
werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde ge-
legt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und an-
dere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“  
 
Im Zuge der geplanten Landnutzung ist mit einer potentiellen Gefährdung der Schutzgüter 
Boden/Wasser/Klima/Landschaftsbild zu rechnen – angesichts der Erweiterung auch mit ei-
ner verstärkten potentiellen Gefährdung.  
 
In der Begründung zum FNP ist zu lesen: „Entsprechend der Empfehlung der STEP geht der 
Bereich Pferchäcker mit ca. 50 Wohneinheiten und ca. 2 ha in die Darstellung des Flächen-
nutzungsplanes ein. Die Fläche ist nur bedingt mit den Zielen der Landschaftsplanung ver-
einbar. Mittlere Bedenken bestehen aufgrund der Beeinträchtigung von schutzwürdigen Bio-
topen sowie aufgrund der Beanspruchung guter landwirtschaftlicher Böden ...“  
 
 
 
 
 
 
Schutzgut Boden: Die Planung sieht vor, landwirtschaftliche Fläche auf Boden mit hoher bis 
sehr hoher  
Wertigkeit als Standort für Kulturpflanzen durch natürliche Bodenfruchtbarkeit zu überbauen. 
Der landwirtschaftlich genutzte Boden im Geltungsbereich gehört zum Vorbehaltsgebiet für 
die Landwirtschaft (G 3.3.3.), sowie zum Bodenschutzgebiet (G 3.3.1.). Damit handelt es 
sich aus landwirtschaftlicher Sicht um einen sehr wertvollen Standort. Regional bedeutsame 
Flächen für die Landwirtschaft sind als Vorranggebiete für Landwirtschaft festgelegt und in 
der Raumnutzungskarte dargestellt. Die Vorranggebiete für die landwirtschaftlichen Gebiete 
sollen der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben. Sie sollen für andere Nutzun-
gen nur in einem unbedingt notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden, wenn Al-
ternativen außerhalb dieser Gebiete fehlen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung. 
Die Hinweise können im Rahmen des parallel laufenden 
Bebauungsplanverfahrens hier im Rahmen des Umweltbe-
richts aufgenommen und abgearbeitet werden. 
An der Darstellung einer geplanten Wohnbaufläche wird 
festgehalten. Mögliche Beeinträchtigungen von Biotopen 
und ggf. erforderlicher Ausgleich werden auf der Ebene des 
Bebauungsplanverfahrens geprüft. 
Im Rahmen der Abwägung wird der Versorgung der Bevöl-
kerung mit Wohnbauflächen ein Vorrang eingeräumt. 
 
 
 
Berücksichtigung 
Bodenschutzaspekte wurden bereits bei der Standortwahl 
im Zuge der Fortschreibung des wirksamen FNP 2025 ab-
gewogen.  
Der Landesentwicklungsplan und der Regionalplan weisen 
die Stadt Mühlacker als Mittelzentrum aus. Damit wurde 
Mühlacker mit seinen Stadtteilen als ein Siedlungsschwer-
punkt bestimmt. Die Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbauflächen hat somit eine entsprechend hohe Be-
deutung.  
Die Entwicklung von Flächen wie das Plangebiet sind un-
abdingbar, um neben dem innerstädtischen Wohnungsbau 
(Plangebiet ehemalige Ziegelei) in verdichteter Bauweise, 



Abwägung FNP 2025 8. Änderung Wohnbaufläche Pferchäcker frühzeitige Beteiligung § 4 Abs. 1 BauGB Stand 28.05.2024 

17 
L:\FNP\Änderungen-FNP 2025\FNP 2025 8. Änderung Wohnbaufläche Pferchäcker\1 Aufstellung Frühzeitige\3 Abwägung\2024-05-28 Abwägung - frühzeitige Beteiligung Wohnbaufläche 
Perchäcker-ohne-Ämter.docx 
 

Weiterhin wird die bisherige Funktion des Bodens durch die Bebauung außer Kraft gesetzt: 
Der Boden hat eine hohe Eignung als Filter und Puffer für Schadstoffe, hält Nährstoffe be-
reit, dient als Wasserspeicher. Infolge der Verdichtung durch die Bebauung kann der Boden 
kein Wasser mehr aufnehmen oder atmen. 
 
Ein Verlust der biologischen Vielfalt ist wahrscheinlich. Die Anfälligkeit für Hochwasser 
nimmt zu. Böden sind lebenswichtige Faktoren bei der Anpassung an den Klimawandel bzgl. 
ihrer Fähigkeit zur Wasserspeicherung, aber auch der CO2-Speicherung (doppelt so viel wie 
Wald). Wenn durch die entsprechende Bewirtschaftung der Boden gut behandelt wird, erfüllt 
er diese Funktionen und zeigt sich dadurch entsprechend günstig für die Artenvielfalt, bietet 
Lebensräume. Die Bedeutung von Boden für den Landschaftswasserhaushalt (Grundwas-
serneubildung, Retentionsfunktion, Grundwasserschutz) ist in jedem Fall zu berücksichtigen.  
 
Durch die Bebauung sind baubedingte, anlagebedingte (Flächenverbrauch, Versiegelung 
und Überbauung) und nutzungsbedingte Wirkungen (Veränderung des Wasserhaushaltes) 
zu erwarten.  
 
Wirkungsprognose: (lt. Umweltbericht zum FNP 2025 VVG Mühlacker – Ötisheim) Erst nach 
Vorlage des aktuellen Umweltberichtes zum Plangebiet kann eine abschließende Stellung-
nahme erfolgen.  
Schutzgut Boden:  
 Verlust des Oberbodens durch die Bebauung und durch ergänzende bauliche Anlagen; 
 Veränderung der Bodenstruktur durch Abtragung oder Aufschüttung sowie durch Ver-

dichtung für die Besiedelung;  
 Entwässerung sowie zugleich Verhinderung der Niederschlagsversickerung durch 

Überbauung;  
 Gefährdung durch stoffliche Einträge aus den Nutzungen sowie während der Bauzeit 

(letztere sind in der Regel wieder zu beheben).  
 
Die anderen genannten Funktionen gehen durch die Bebauung in Gänze verloren, Lebens-
räume unzähliger Organismen, die im positiven Sinne am/im Schutzgut Boden arbeiten, wer-
den unwiederbringlich zerstört.  
 
Schutzgut Wasser: 
Durch die Erhöhung des Anteils der versiegelten oder bebauten Flächen wird der Oberflä-
chenabfluss bei Niederschlagsereignissen (besonders bei Starkregenereignissen) verstärkt, 

auch der weiterhin starken Nachfrage nach Einfamilien-
hausgrundstücken in den Stadtteilen gerecht zu werden. 
Mit der vorliegenden Planung soll der bestehende Sied-
lungskörper angemessen erweitert werden. Bei dem Plan-
gebiet handelt es sich um eine Siedlungsabrundung im 
Nordosten von Mühlacker-Lienzingen, die städtebaulich 
geeignet und sinnvoll ist.  
Des Weiteren wird auf die Ausführungen in der Begrün-
dung des Bebauungspanentwurfs im Kapitel 1 Vorbemer-
kungen / Ziele der Planung (hier insbesondere auf das Un-
terkapitel Bodenschutzklausel vs. städtebauliche Bedarfs-
erklärung) sowie die Ausführungen zur Stellungnahme des 
Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg unter 
Zif. 13 verwiesen. 
 
 
Keine Berücksichtigung im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung. 
Die Hinweise können im Rahmen des parallel laufenden 
Bebauungsplanverfahrens hier im Rahmen des Umweltbe-
richts aufgenommen und abgearbeitet werden. 
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womit auch ein stärkerer Eintrag von unerwünschten Stoffen zu befürchten ist. Durch die Be-
bauung entsteht weiterhin ein Verlust an Retentionsfläche.   
 
Schutzgut Landschaftsbild:  
Das Landschaftsbild ist durch die geplante Bebauung hoch betroffen und deshalb nur be-
dingt mit den Planungen vereinbar.  
 
Schutzgut Pflanzen und Tiere  
Für diese Schutzgüter stellt der Umweltbericht des FNP 2025 eine mittlere Betroffenheit fest.  
Direkt angrenzend an den Planungsbereich liegen nach § 32 NatSchG BW geschützte Bio-
tope: Nr. 236-0160: Hecke, Nr. 236-0161: Hohlweg am Schützinger Weg. Die Biotope haben 
eine große Bedeutung für die gebietstypische Tier- und Pflanzenwelt. Sie werden als hoch 
gefährdet durch die geplante Bebauung eingeschätzt. Die Sicherstellung der hochwertigen 
Biotope funktioniert nur über Vermeidung der geplanten Bebauung. 
 
Zu den einzelnen Schutzgütern werden wir eine abschließende Stellungnahme abgeben, 
wenn die ent- 
sprechenden aktuellen Unterlagen wie Umweltbericht einzusehen sind.  
 
Verlust von (hochwertigem) Boden, die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und das be-
stehende Landschaftsbild sind nur durch Vermeidung – Suche, Erarbeitung, Entwicklung von 
alternativen Lösungen für den Wohnraumbedarf – zu verhindern.   
Diese Notwendigkeit weist auf die Konzentration bei der Siedlungsentwicklung in der Kern-
stadt von Mühlacker hin:  
 
Mit seinen Grundsätzen für die zukünftige Entwicklung gibt der Stadtentwicklungsplan 2020 
die Leitlinien der Siedlungsentwicklung auch für die Stadt Mühlacker vor:   
 
u.a. …“bei zunehmenden Nutzungsansprüchen soll der Innenentwicklung Priorität vor der 
Erweiterung an der Peripherie zugestanden werden“ usw. (S. 14 Umweltbericht zum FNP 
2025). Der Schwerpunkt der wohnbaulichen Entwicklung soll in der Kernstadt Mühlacker lie-
gen. Den Stadtteilen wird eine Eigenentwicklung zugestanden.  
Eine solche Entwicklung bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern   
• Kurze Wege  
• Verringertes Verkehrsaufkommen (anstelle eines erhöhten Verkehrsaufkommens wie es 
durch die Umsetzung der Bauplanung in Mühlhausen zu erwarten ist), dadurch Vermeidung 
von Emissionen  
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• Eine Sicherung und Ausbau der bereits vorhandenen Infrastruktur in der Kernstadt und in 
den Kernstadtnahen Stadtteilen (die in Mühlhausen auch nur eingeschränkt aber kostenin-
tensiv zu entwickeln wäre)  
• ÖPNV-Anbindung: dadurch auch Vermeidung von Emissionen  
• Senkung der Erschließungskosten  
 
Aktuelle bzw. bevorstehende Leerstände, die sowieso ein völlig neues Überdenken der Pla-
nungen für die Kernstadt verlangen, unterstützen aus unserer Sicht die Notwendigkeit, auf 
weiteren Flächenverbrauch zu verzichten und sich stattdessen – auch zum Wohle der Bür-
gerinnen und Bürger – auf eine sinnvolle und gute Stadtinnenentwicklung zu konzentrieren. 
 
Bebauung, Verdichtung, weitere Besiedelung von Landflächen hinterlassen bleibende Schä-
den. Besonders im vorliegenden Fall wird das Schutzgut Boden auf der zur Überbauung vor-
gesehenen Fläche unwiederbringlich zerstört, geht verloren. Da im Planungsraum aus unse-
rer Sicht keine Flächen für einen angemessenen Ausgleich zur Verfügung stehen, sind der 
sparsame Umgang mit Fläche in Form einer Vermeidung notwendig. Nur dadurch kann Bo-
den geschützt werden. Minimierung wie ein Verzicht auf die hier anstehende „maßvolle Er-
weiterung“ reicht nicht aus, auch wenn einzelne Schutzgüter wie auch das Landschaftsbild 
einen Vorteil hätten.  Auch für das Schutzgut Wasser ist Vermeidung das Mittel der Wahl (s. 
vorn), auch um die Menschen vor Ort zu schützen.   
 
Im noch zu erwartenden Umweltbericht muss u.a. eine Betrachtung/Einschätzung der Aus-
wirkungen auf die Schutzgüterbeschrieben sein, es müssen Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen aufgezeigt werden und eine qualifizierte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
enthalten sein. 
 

 
 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
An der in der 8. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 
„Wohnbaufläche Pferchäcker“ dargestellten Vergrößerung 
der Wohnbaufläche wird festgehalten. Hinsichtlich des 
Nachweises des Bedarfs wird auf die um eine Berechnung 
nach Plausibilitätsprüfung ergänzte Begründung zum Flä-
chennutzungsplan hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Hinweise können im Rahmen des parallel laufenden 
Bebauungsplanverfahrens geprüft und abgearbeitet wer-
den. 
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Permalink: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/4pnzx4FjkGOz6fKINpfRQe   
 
Eine Realisierung des Gebiets Pferchäcker würde zu einem großflächigen Verlust landwirt-
schaftlicher Flächen führen. Das Betrifft das Planungsgebiet selbst und die Ausgleichsflä-
chen. Dazu grenzt das Gebiet direkt an einen ökologisch sehr hochwertigen Biotopkomplex 
mit entsprechender Artausstattung mit entsprechenden (Verschlechterungs-)Verboten.   
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B20. BUND Ortsgruppe Mühlacker, siehe B19 [gemeinsame Stellungnahme]  

B21a. Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 2 Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- 
und Gesundheitswesen, Schreiben vom 02.04.2024 
bezüglich der durch die Planung betroffenen regionalplanerischen Belange verweisen wir auf die 
Stellungnahme des Regionalverbandes Nordschwarzwald vom 27. März 2024.  
  
Hinsichtlich der Planrechtfertigung ist die Bedarfsdarstellung noch nicht ausreichend. Für die Nach-
vollziehbarkeit bitten wir darum, eine Bilanzierung für den Planungszeitraum des Flächennutzungs-
planes zu erstellen. Dem ermittelten Flächenbedarf (bei Orientierung am sog. Hinweispapier 2017 – 
siehe Anlage) EZ1 und EZ2 sind die im Flächennutzungsplan noch enthaltenen Flächenpotenziale 
sowie Innenentwicklungspotenziale gegenüber zu stellen. Bei der Bilanzierung ist neben der hier in 
Rede stehenden 8. Änderung auch die laufende 9. Änderung des FNP der vVG Mühlacker zu be-
rücksichtigen. Zudem bitten wir darum, die fehlende Eignung der Alternative „Eichert“ in der Begrün-
dung detaillierter darzustellen. 
 
[siehe Hinweispapier: Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Anhang] 
 

 
 
 
Berücksichtigung 
Für die Nachvollziehbarkeit wird eine Bilanzierung für den 
Planungszeitraum des Flächennutzungsplanes zu erstellt. 
Dem ermittelten Flächenbedarf (bei Orientierung am sog. 
Hinweispapier 2017 – siehe Anlage) EZ1 und EZ2 werden 
die im Flächennutzungsplan noch enthaltenen Flächenpo-
tenziale sowie Innenentwicklungspotenziale gegenüberge-
stellt (Siehe Begründung Flächennutzungsplan 2025 8. Än-
derung „Wohnbaufläche Pferchäcker“, Kapitel 2.5 Bedarfs-
ermittlung nach Plausibiltätsprüfung in Seite 6).  
Bei der Bilanzierung wird auch die laufende 9. Änderung 
des FNP der VVG Mühlacker berücksichtigt. Die fehlende 
Eignung der Alternative „Eichert“ wird in der Begründung 
detaillierter dargestellt. 
Eine Bedarfsermittlung nach Hinweispapier zur Plausibili-
tätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise wurde in der 
Begründung zum Flächennutzungsplan ergänzt und wird 
im Rahmen der Auslegung der Planunterlagen ausgelegt. 

B21b. Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 4,  
 
E-Mail vom 18.04.2024 
anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zu o.g. Verfahren. 
Wir gehen davon aus, dass wir an den nachfolgenden Verfahren, wie unten beschrieben [siehe ne-
benstehende E-Mail der Stadtverwaltung], beteiligt werden. 
 
Schreiben vom 18.04.2024 
Die vorgelegte Planung sieht vor weitere Wohnbaufläche nördlich der geplanten Baufläche 
„Pferchäcker“ auszuweisen. Diesbezüglich bestehen unsererseits keine grundlegenden Bedenken 
und Einwendungen.  
 

 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Keine Anregung 
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Die verkehrliche Erschließung des Baugebietes ist derzeit nicht Gegenstand der Flächennutzungs-
planänderung, es werden aber unter Punkt 2.4 der Begründung des Vorentwurfs die möglichen Va-
rianten der äußeren Erschließung aufgeführt. Hierzu möchten wir aus verkehrstechnischer Sicht 
nachfolgende Hinweise für die weitere Planung mitgeben.   
 
Die zukünftige Erschließung des Plangebietes soll über die Raithstraße sowie im Norden über die 
Zaiserweiher Straße (L 1134, außerhalb der Ortsdurchfahrt) erfolgen. Eine Anbindung im Norden 
über die Zaiserweiher Straße im Kurvenbereich (Variante 1) ist aus Verkehrssicherheitsgründen ab-
zulehnen.  
 
Weiter soll nach 2.4 der Begründung des Vorentwurfs mittelfristig das Plangebiet im Rahmen einer 
Landesstraßenbaumaßnahme eine leistungsfähige Nordanbindung (Variante 2) erhalten. Diese ist 
entsprechend den Vorgaben der RAL (Richtlinie für die Anlage von Landstraße, 2012) auszulegen 
und mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe als Straßenbaulastträger abzustimmen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass ein geplanter Neuanschluss an die freie Strecke der klassifizierten 
Straße frühzeitig mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe abzustimmen ist.  
 
Eine detaillierte Stellungnahme zu der Gebietsausweisung bleibt der verbindlichen Bauleitplanung 
ausdrücklich vorbehalten. 
 
E-Mail vom 08.04.2024 
vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens liegen uns nur die Unterlagen aus der frühzeitigen Be-
teiligung vor. Gibt es hinsichtlich der geplanten verkehrlichen Erschließung, konkrete Planunterla-
gen, die Sie uns zur Verfügung stellen können? 
 
Wir bitten um eine Fristeinräumung bis zum 18.04.2024 zur Abgabe unserer Stellungnahme? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keine Anregung 
 
 
 
Berücksichtigung 
Eine Nordanbindung an die L1134 ist nicht Gegenstand 
der 8. Flächennutzungsplanänderung Wohnbaufläche 
Pferchäcker. Die Anbindung erfolgt über die Raithstraße. 
Berücksichtigung  
Eine mögliche zu einem späteren Zeitpunkt geplante Nord-
anbindung kann erst im Rahmen einer zukünftigen Ent-
schärfung des Kurvenradius der L1134 erfolgen. Die Ent-
schärfung des Kurvenradius wird durch den Straßenbau-
lastträger (Land B-W) geplant. Die Stadt Mühlacker hat das 
Regierungspräsidium Karlsruhe darüber informiert, dass 
eine Nordanbindung des geplanten Neubaugebiets im 
Rahmen dieser Straßenbaumaßnahme berücksichtigt und 
mit der Stadt abgestimmt werden soll. 
 
 
[E-Mail Stadtverwaltung vom 08.04.2024] 
gerne verlängern wir die Frist für die Abgabe Ihrer Stel-
lungnahme bis zum 18.04.2024. 
 
Bisher handelt es sich um die frühzeitige Beteiligung am 
Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans 
2025. Die Darstellungen des Flächennutzungsplans be-
schränken sich auf die Grundzüge der Planung.  
Eine mögliche Anbindung an die L 1134 soll erst mit der 
von Regierungspräsidium Karlsruhe geplanten Entschär-
fung der Kurve erfolgen. Diese ist daher derzeit nicht Ge-
genstand der Flächennutzungsplanänderung (auch nicht 
des geplanten Bebauungsplans „Pferchäcker“). 
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E-Mail vom 02.04.2024 
wir wurden über das o.g. Verfahren durch das Landratsamt Enzkreis, Amt für Nachhaltige Mobilität, 
in Kenntnis gesetzt. Eine offizielle Beteiligung am akuellen Verfahren haben wir bisher nicht erhal-
ten. Da u.a. straßenrechtliche Belang betroffen zu sein scheinen, bitten darum die Abteilung 4 des 
Regierungspräsidiums zu beteiligen. 

Die Beteiligung am Entwurf des Bebauungsplans 
„Pferchäcker“ gemäß § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 Bau-
gesetzbuch erfolgt zu einem Späteren Zeitpunkt (dann vo-
raussichtliche im Parallelverfahren zur 8. Änderung der 
Flächennutzungsplans 2025). Sobald die Beteiligung am 
Entwurf des Bebauungsplans durchgeführt wird, werden 
wir Sie beteiligen. Derzeit sind die hierfür notwendigen 
Unterlagen in Bearbeitung. 
 
[E-Mail Stadtverwaltung vom 02.04.2024] 
anbei erhalten Sie die gewünschten Beteiligungsunterla-
gen zu o.g. Flächennutzungsplanänderung. 
 
Da Sie am Bebauungsplanverfahren beteiligt werden und 
sich im Rahmen der Flächennutzungsplanung keine Än-
derungen an der bestehenden Straße ergeben, hatten wir 
Sie nicht in die Beteiligungsliste aufgenommen. 
Gerne holen wir das nach. Bitte teilen Sie uns mit, welche 
Fristverlängerung Sie wünschen. 

B22. Regionalverband Nordschwarzwald, Schreiben vom 27.03.2024 
vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Diese Stellungnahme des Regionalverbands 
Nordschwarzwald geht Ihnen vorbehaltlich des Beschlusses des Planungsausschusses (voraus-
sichtlich am 17. April 2024) zu. In der Begründung zum Vorentwurf wird dargestellt, dass die vorlie-
gende Planung zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) gegen Grundsätze und Ziele 
des Regionalplans 2015 verstößt. Die Planung tangiert den Randbereich eines Regionalen Grün-
zuges (Z 3.2.1). Darüber hinaus legt der Regionalplan für den 1,1 ha umfassenden Geltungsbe-
reich ein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft (G 3.3.3) sowie ein Bodenschutzgebiet (G 3.3.1) 
fest. 
In den Unterlagen zur Planung (Sitzungsvorlage 245/2023) wird auf ein Abstimmungsgespräch mit 
dem Regionalverband am 12. März 2020 verwiesen, wonach die angedachte Erweiterung inner-
halb des Ermessensspielraums liege und von der Verbandsverwaltung mitgetragen werden könne. 
Die Verbandsverwaltung sicherte zu, den Sachverhalt im Rahmen der formellen Beteiligung im Pla-
nungsausschuss behandeln zu lassen und dem Gremium die Zustimmung der Erweiterung des 
Plangebietes zu empfehlen. 
Die Begründung des Vorentwurfs ist in der Fassung vom 28.10.2023 noch unvollständig. Für die 
Abwägungsentscheidung des Planungsausschusses hinsichtlich der betroffenen Grundsätze und 
Ziele des Regionalplans im Geltungsbereich der 8. FNP-Änderung bitten wir, die Begründung um 

 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregung 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
Die Begründung wird um eine rechnerisch nachvollzieh-
bare Bedarfsberechnung sowie um Angaben zu den vor-
gesehenen Dichtewerten ergänzt. Das Plangebiet hat eine 
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eine rechnerisch nachvollziehbare Bedarfsberechnung sowie um Angaben zu den vorgesehenen 
Dichtewerten (Wohneinheiten oder Einwohner pro Hektar) zu ergänzen. 

Größe von 3,3 ha. Aus dem städtebaulichen Entwurf erge-
ben sich insgesamt 61 Wohneinheiten, bei einer Bele-
gungsdichte von 2,2 (Stala. 2022)  
 

B23. Stadtwerke Mühlacker, Schreiben vom 04.03.2024 
gegen den oben genannten Bebauungsplan haben die Stadtwerke  
Mühlacker keine Belange.  
- Abstimmungen für die Stromnetzplanung sind frühzeitig zu treffen. 

Keine Anregung 

B24. Stadtwerke Mühlacker, Stadtbus: Kein Eingang 
B25. Südwestrundfunk SWR: Kein Eingang 
B26. Transnet BW, Schreiben vom 12.03.2024 
wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Leitungsdokumentation abgeglichen. 
Im geplanten Geltungsbereich der 8. Änderung "Wohnbaufläche Pferchäcker" des Flächennut-
zungsplans 2025 der Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-Ötisheim, Gem. Lienzingen betreibt und 
plant die TransnetBW GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am 
Verfahren ist nicht erforderlich. 

 
Keine Anregung 
 

B27. Verkehrsverbund Pforzheim: Kein Eingang 
B28. Vodafone, Schreiben vom 27.03.2024 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsan-
lagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unserer-
seits derzeit nicht geplant. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben-
stehende Vorgangsnummer an. 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder 
eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Ge-
sellschaften trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bis-
herigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu ent-
schuldigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Keine Anregung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Es handelt sich nicht um eine Umverlegung, Mitverlegung, 
Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstim-
mung. 
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Vodafone West GmbH 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 
Schreiben vom 04.04.2024 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von 
Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine 
Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikati-
onsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
Bitte beachten Sie:  
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder 
eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der 
Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikati-
onswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

 
 
 
 
Keine Anregung 
 

B29. Zweckverband Bodenseewasserversorgung, Schreiben vom 05.03.2024 
im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch geplante Anlagen der BWV. Es 
werden daher keine Bedenken erhoben. 

Keine Anregungen 

B30. Untere Straßenverkehrsbehörde, Schreiben vom … 2024 
von der Straßenverkehrsbehörde gibt es folgende Anregung: 
eine Nordanbindung an die L1134 im Bereich der Haarnadelkurve wird aus Sicherheitsgründen ab-
gelehnt. Die erforderlichen Sichtachsen sind nach Auffassung der Straßenverkehrsbehörde nicht 
gegeben. Eine Anbindung des Baugebiets an die L1134 soll über den Knotenpunkt L1134 / Raith-
straße erfolgen, da hier die Sichtachsen ausreichen ausgeprägt sind. 
Ansonsten gibt es keine weiteren Bedenken oder Anregungen. 

Berücksichtigung 
Eine Nordanbindung an die L1134 ist nicht Gegenstand 
der 8. Flächennutzungsplanänderung Wohnbaufläche 
Pferchäcker. Die Anbindung erfolgt über die Raithstraße. 

B31. Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Schreiben vom 08.03.2024 
Die Belange der Stadtentwässerung sind in den vorangegangenen Abstimmungen und Beteiligun-
gen zum gleichlautenden Bebauungsplanverfahren geklärt und ausreichend berücksichtigt, so dass 
unsererseits keine weiteren Anregungen und Bedenken zum weiteren Vorhaben bestehen. 

Keine Anregungen 

Nachbargemeinden 
 
G1 Gemeinde Illingen: Kein Eingang  
G2 Gemeinde Ötisheim: Kein Eingang  
G3 Verwaltungsgemeinschaft Maulbronn Sternenfels: Kein Eingang  
Öffentlichkeit 
 
Aus der Öffentlichkeit sind keine Anregungen zur 8.  Flächennutzungsplanänderung Wohnbaufläche Pferchäcker eingegangen. 
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Anhang Plausibilitätsprüfung der Bauflächennachweise  
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